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1978 05 22 

Regierungsvorlage 
Notenwechsel zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Regierung der 
Französischen Republik betreffend den WiederaufarbeitungsvertragGKT - COGEMA 

MINISTERE DES 
AFF AIRES ETRANGERES 
L' AMBASSADEUR DE FRANCE 
SECRf:T AIRE GENERAL 

Paris, le 18 mai 1978 

Monsieur l' Arrrbassadeur, 

Me rMel'1antau contrat conclu 1e 31 mars 1978 
entre La· Compagnäe GC!lleralle ,des Matieres 
Nuolchir,es (ci-apres appeleeGOGEMA) et la Ge
meinschaftskernkI1aftwerk TullnerfeLd GeseHsch'aft 
m.b.H. (ci-iapresappelee GKT) en vue du 
retra'itement par 1a CO GEMA au cours de 
certaines periodes determmees ode certaines 
quantites de combustibles irra·diesen provenance 
d'Autriche, j'ai l'thonneur ,de port'era votre 
conualissance :les poonts su!ivants: 

1. Les' deux Gouvernements s'engagent a 
app1iquer, a toutes Ies matieres nucleaires qui 
font l'objet dudit contrat, les dispositions 
relatives a la non-utilisation ,explo&ive definies au 
paragra,phe 2, 1~ dispositions relatives a la 
protection physique defin~es au' paragraphe 3 
ainsi qu'a l'annexe B desdi,rectiv,es relatives aux 
transferts d'a'riicles nucleair;es en appendice a la 
«circulaired'information» publiee par l' Agence 
I,nternationale die l'Enel'1gie Atomique, en 
fevrier 1978, sous 'la reference INFCIRC!254 et, 
enfin, les dispositions relatives lJU contr81e des 
tetransferts definies au paragraphe 10 du m~me 
appendice. 

2. Nonobstant les ,dispositions du contrat, les 
rilO'dalIDtes ·dedetenmon, Id'entreposage, de transfert 
et d'utilisation 110rs de la reexpedition hors de 
France du plutonium; apres ,retraitement, ainsi 
que la forme sous laquelle ce plutonium sera 
reexpedie, devront faire, 1e moment venu, l'obj,et 
d'un accord entre les deux Gouvernements. 

(übersetzung) 

MINISTERIUM FüR 
AUSWARTIGE ANGELEGENHEITEN 
DER BOTSCHAFTER FRANKREICHS 
. GENERALSEKRETÄR 

Paris, den 1.8. Mai 1978 

Herr Botschafter, 

Unter Bezugnahme auf den am 31. März 1978 
zw,ischen der CompagnieGenerale des Matieres 
Nucleaires Gim folgenden CO GEMA genannt) 
und. der Gemeinschaftskernkraftwerk Tullner
feld Gesellschaft m. b. H. (im folgenden GKT 
genannt) abgeschlossenen Vertrag über die Wie
deraufarbeitung durch die CO GEMA bestimmter 
Meng,en abgebrannter Br,ennelemente aus öster
reich innerhalb gew,isser Zeiten beehre ich mich, 
Ihnern die folgenden Punkte zur Kenntn~s zu 
bringen: 

1. Die beiden Regierungen verpflichten sich, 
auf jedes Kernmatlenial, das Gegenstand des ge
nannten Vertrages ist, die B.estimmungen über 
das Verbot von Kernexplosionen, enthalten im 
§. 2 des Appendix "Richtlinien für Nukleartrans
porte" zum Informationszirkular der Internatio
nalen Atomenergie-Agentur, INFCIRC!254, vom 
P,ebruar 1978, die entspr,echenden B.estimmungen." 
über Sicherungs maßnahmen, enthalten im § 3 
und im Annex B qes genannten Appendix, und 
die entsprechenden Bestimmungen über die Kon
troUe ,der Weitenusfuhr, enthalten im § 10 des 
g,enannten Appendix, anzuwenden. 

2. Unbeschadet der Bestimmungen des Ver
trages haben die Modalitäten über die V,erwah
rung, die Zwischenlagerung, Idie Verbringung 
und Nutz'ung von Plutonium im FaUe der Wie
dera.usfuhr aus Frankreich nach der Wiederauf
arbeitung sowie die Form, in der das Plutonium 
rückgeliefert wird, zu geg,ebener Zeit Gegenstarid 
eines Abkommens zwischen den beiden Regie
rungen zu .sein. 
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3. Une dause ,audit contrat pn~v()lit qu,e la 
COGEMAaura la facultedie Livrer a la GKT les 
dechetsradioactifs resultant ,du retraitement du 
comhustihLeimidieen qUle~tjon (ou l'equivalent 
Idesdits ,dechets), pOlurvU qu'i,ls aJ]ent ehe mis sous 
une forme qui permente leur tran5pOrt en toute 
securite au lieu destockagle et qui permette leur 
stocka.g.e conformement aux reglements appli
cables. Aussi, le contrat precise-t-il par ailleurs 
que les operations ,de, retrai,tement ne 
commenceront qu'a partir du moment ou un 
accord se sera fait sur Les conditionsdu ,retour 
des dechets. 

L'approbation ,dudit contrart: par les autorites 
de la Repu'blique ,Fran~aise est; ~:bord:onneea 
l'insertion dans ce contrat ,des dispositions 
men'U~onnees 'Ci-desSU!S. 

Le Gouvernement oe la Repuhlique Franpise 
so.uha~ts 'ra,it don~ recevoi'r l'assurance, au nom 
du GOIuvernement a.utrichien, que ce dernier 
n',entend prendreauoune :inii1li:a:civ,e leglislr.Ltive ou 
reglementaire qu,i lemp~chera:it La COGEMA 
d'user de la faculte de livr,er les ,dechets 
radioacüfs a la GKTet que ,dans le cadre des 
dispoS'itions legales s'y rapportant, le Gouverne
ment autrichien s',engagJe a faciliter la mise en 
reuvre de cette faculte. 

Le Gouvernement frans;ais confil"me ,en oiu'tre 
que les operations de '1'Ietraitement ne 
commenceront, Je moment venu, que si les 
conditionset a:rrangemenos pratiques lies au 
retour des ,dechets !>ont juges satisfaisants par les 
deux pa'r6es. 

Si Les dispositions qui precedent 'recontrent 
l',agrem,ent ,du Gouvernement autrichien, j'ai 
l'honneur de proposer que Ja pres'ente lettre et 
lareponse de Votr,e ExceLlence constituent un 
accord ,entre nos ideux Gouv,ernements. Chacun 
,des deux Gouvernements notifi'era a l'autre 
l'accomp1issement des procedures oonsti'wtionnel
les requises pour la mise en vigueur de cet accord. 
Celui-oi prendra ,effet ,le 20e jour ,apres rla date 
de Ja ,dernihe de ces notifications. 

Je salSLS cette üccasion, Monsi,eur l' Ambassa
deur, pour vous renouve1er l'expr,ession ,de ma 
tres haute consideration. 

Jean-Marie Soutou 

3. Eine Klausel des genanncen Vertrages sieht 
vor, daß d~e COGEMA berechtigt ist, der GKT 
die radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufar
beitung des betrefFenden abgebrannten Brenn
elementes -(oder das den genannten Abfällen Ent
sprechende) zu liefern, vorausges,etzt, daß dies 
in einer Form el"folgt, die ihren völlig sicheren 
Transport zum Ort der Lagerung gestattet und 
ihre Lagerung entsprechend den anzuwenden
den Richtlinien ermöglicht. Daher .ist im V'ertrag 
überdies f.estgelegt, daß m~t der WilCderaufarbei
cung erst begonnen wird, sobald ein Abkommen 
über die Bedingungen für die Rücknahme der 
Abfälle besteht. 

Die Genehmigung des genannten Vertrages 
durch die B,ehörden der. Französischen Republik 
ist abhängig von der Aufnahme der obenge
nannten Bestlimmungen in ,den V,ertmg. 

Die R'e~ierung der Französvschen Republik 
würlde es daher begrüßen, namens der österreichi
schen Regierung die ZUISicherung zu ,erhaltep., 
daß diese k.eine gesetzlich'e oder v!erordnungs
mäßige Initiative zu ,ergreifen beabsichtigt, die 
die COGEMA daran hindern würde, von dem 
R,echt Gebrauch zu machen, die radioaktiven Ab
fälle an die GKT ZJU liefern, 'und daß die öster
reichische Regierung sich im Rahmen der diesbe
züglichen gesetzLichen Bestimmungen. verpflich
tet, die AU!sübung dieses Rechtes zu erleichtern. 

Die französische R,egierung bestätigt außer
dem, daß mit der Wiederaufarbeitung zurgege
benen Zeit ,er,st dann begonnen wird, wenn die 
praktischen Bedingungen und Vereinbarungen 
im Zusammenhang mit der Rücknahme der Ab
fälle von beiden Teilen als zufriedenstellend an
gesehen werden. 

Sollnen Idi,e vorstehenden Bestimmungen die 
ZustJimmung der österreichischen Regierung fin
den, beehre ich mich vorzuschlagen, daß dieses 
Schreiben und das Antwortschreiben Eurer Ex
oellenzein Abkommen zwischen unser,en beiden 
R,egierungen darstellen. B'eide Reg,ierungen wer
den einander den Abschluß der für das Inkraft
treten dieses Notenwechsels vorgesehenen ver· 
fassungsmäßig,en Voraussetzungen 'mitteilen. Die
ser NotJenwech&el w~'rd a:m 20. Ta;g nach dem Da
tum der letzten dieser Notifikationen in Kraft 
'tr1eten. 

Ich benÜJtze wcs,e Ge1egenheiit, Herr Botschaf
ter, Ihnen die Versicherung meiner ausgezeich
neten Hochach,tung zu erneuern . . 

Jean-Marie Soutou 

A Son Excellence Monsieur Otto Eis eIs b erg, An Seine Excellenz Herrn Otto Eis eIs ,b erg, 
Ambassadeur cl' Autriche 11 P·aris Osterreichischer Botschafter in Pari~ 
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L'AMBASSADEUR D'AUTRICHE 

Paris, le 18 mai 1978 

Mons~eur l' Ambassadeur, 

J'ai I'honneur ,d'accuser reception ,de votre 
Ilettre en d<tte du 18 offiaii 1978 ainsi redigee: 

«Me referanta'll contrat conc1u Je 31 mairs 1978 
entr,e la Compagnie Generale ,des Matieres 
Nucleaires(ci-apres appelee COGEMA) et la 
GemeinschaftsKernkraftwerk Tullnerfeld Gesell
schaft m.b.H. (ci-apres appelee GKT) en vue du 
,retrartement par la COGEMA au cours ,de 
certaines periodes determinees de certaines 
quantites de combustihles irradies en provenance 
d' Autriche, j'ai I'honneur de poI'lter a votre 
connalissance lIes IPoi~nts suoiVlants: 

1. Les deux Gouvernements s'engagent a 
appDiq'l1er,a toutes iles ma'llier,es nuclea;ir,es qui font 
l'objlet dudit contut, les disposition:s relatives a 
la non-uci,I~satibn explosive definiesa;u para
graphe 2, ,les ICLispositions re1a'tives a la proteccion 
physique definies au pa;ragraphe 3ainsi qu'a 
I'annexe oB des ,directives rela'tives aux transfert 
d'articles nucIeaires en appendice a la «circulaire 
d'information» puhliee par l' Agence Inter
nationale de I'Energie Atomique, en Jevrier 1978, 
sous la referenC'e INFCIRC/254 let, enfin, Ies 
dispositions rda;tives au con:trole des retransferts 
definies au paragraphie 10 du m~me appendice. 

2. No~obstant ~es dispositions du contrat, Ies 
modalites de .detention, d'entreposage, de transfert 
et .d'ut!~]\i~ation ,lors .de h reexpedition hors .ele 
France du p1utonium, apres retraitement, ainsi 
que >la fOJ.;me sous Iaquelle ce plutonium sera 
reexpedie, devront faire, Le moment venu, l'ohj.et 
d'un accord entre les deux GouveJ:'\nements. 

3. Une, clause dudit contrat prt!voit que la 
CO GEMA aura h facultede livrer a la GKT 
Jes ,dechets radioactiJfs resukant du retraitement 
!du comhustlibloe .irradtie ,en qUJestlion (ou l'equiva
Jent desdits ,dechets), pourvu qu"ils aient ete mis 
sous une forme qui, permette leur transport en 
toute secmrte au lieu .de stockage el: qui perrnette 
11eurstock'age conformemerrt alux 'reglements 
applicahles. Aussi, le contrat precis,e-t-il par 
aiUeurs que les operations ,de r,etraoitement ,rie 
commenceront qu'a partir du 'moment ou un 
accord se sera fart sur l.es condutioris du retour 
des dechets .. 

(übersetzung) 

DER öSTERREICHISCHE BOTSCHAFTER 

Paris, den 18. Mai 1978 

Herr Botschafter, 

Ich beehre milch, den Inhailt Ihres Schreibens 
vom 18. Maii 1978 zu bestätigen, das folgenden 
Wortlaut hat: 

"Unter Bezugnahme auf den am 31. März: 
1978 zwischen der Compagnie Generale des Ma
,tieres Nucleaires (im folgenden CO GEMA ge
nannt) und der Gemeinschaftskernkraftwerk 
Tullnerfel.d Gesellschaft m. b. H. (im folgenden 
GKT genannt) aibgeschlossenenVertrag über die 
Wiederaufarbeitung durch die CO GEMA be
stimmter Mengen abgebrannter Brennelemente 
aus östen'leich innerhalb gewisser Zeiten beehre 
ich mich, Ihnen die folgenden Punhe z-ur Kennt
nis zu bringen: 

1. Die beiden Regierungen verpflichten sich. 
auf Jedes Kernmaterial, das Gegenstand des ge
nannten Vertrages ist, die Besttimm:ungen über 
das Verbot von Kernexplosionen, enthalten im 
§ 2 des Appendix "Richtlinien für Nuklear
transporte" zum Information'szirkular der Inter
nationalen Atomenergie-Agentur, INFCIRC/254. 
vom Februar 1978, d.ie entsprech'enden Bestim
mungen über Sicherungsmaßnahmen, enthalten 
im§ 3 und lim AnnexB des genannten Appen": 
dix, und die entsprechenden Bestimmungen über 
die Kontrol1e der Weiterausfuhr, enthalten im 
§ 10 des genannten Appendix, anzuwenden. 

2. Unbeschadet der Bestimmung,en des Vertra
ges haben d.ie Modalitäten über die Verwahrung, 
die Zwischenlagerung, die Verbringung und Nut
zung von Plutonium im Falle der Wieder
ausfuhr aus Frankreich nach der Wiederaufar
beitung sowie die Form, in der das Plutonium 
rückgeliefert wird, zu gegebener Zeit Geg,enstand 
eines Abkommens zwi'schen den beiden Regie-
rungien zu Isein. 

3. Eine Klausel des genannten Vertrages !;!eht 
vor, ,daß die COGEMA berechtigt ist, der GKT 
die radioaktiven Abfälle aus der Wiederaufar
beitung des betreffenden abg,ebrannten Br,enn
elementes (oder da's den gena.nnten Abfällen Ent
sprechenlde) zu 1i,ef,em, vor:a.usgesetzt, ,daß dies in 
einer Form erfolgt, die ihren vöHig sicheren 
Transport zum Ort der Lagerung gestattet und 
ihr.e Lagerung entspr,echend den anzuwenden
den Richtlinien ermöglicht. Daher ist im Ver
trag überdies festgelegt, daß. mit der Wiederauf
arbeitung erst begonnen w,ii'd, sobald ein Ab
kommen über die Bedingungen für die Rück
nahme der AbfäUe besteht. 

L'approba'tion du,ait contrat par les autorites Die Genlehmigung des g,enannten Vertrag'es 
de la Republique Frans;aise est subor,donnee a durch die Behörden ,MrFranzösischen Republik 
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l'in5ertion dans ce contrat d,es dispos~tions 
mentionnees ei~dessus. 

Le Gouvernemenlt ,de Ja Republique Fran~aise 
souhaitenit 'done reeevoir l'assuranee, au nom du 
Gouvernement autrichien, que ce dernier n'entend 
prendre aucune initiative legislative ou reglemen-

I taire qui iemp~cheraitLa COGEMA -d'user ,de Ia 
faculte de livrer les dechelts ·radioaotifs a la GKT 
et que dan~ le ea,dre deS dispositions Jegales s'y 
rapportant, le Gouv-ernement ,aut·richien s'·engage 
a faeiliter la mise en reuvre de eette faeUllte .. 

Le Gouvernement fran~ais eonfirme en outre 
que ~es operations ,de retraitement ne 
commenceront, le moment venu, que si les 
conditionset arra,ngements pr-atiques lies au 
retour des demets 50nt j-wges satisfaisants par les 
delix parties. 

. Si les ,ooposiJtions qui precedent l'leeontrent 
l'agrement du Gouv-erneinent autrichien, j'ai 
l'honneur de proposer que la pr es ente 'lettre et la 
reponse ,de Voore ExeeHenee constiituent un 
aeeord entre nos deux Gouver,ruements. Chaeun 
des Ideux Goru'VernemenftS notifi,era a l'a,utre 
l'.aeeomplissement des proeedures conscitutionnel
les requ'is-es poudamiise en vü,gueurde cet aecord. 
Celui-ei prendra' effet le 20- jour apres la date de 
La demiere de ces nocifications.» 

J'ai l'honneur de faire savoir a Votre ExcelLence 
que les ,dispositions qui precedent rencontrent 
l'agrement du Gouvernement a'llltrichien. La lettre 
que' voU's av,ez bien voulu me faire parvenir et 
la presente reponse constituent ,wnaccoro entre 
nos deux Gouvernements qui entrera en v,igueur 
,dans les corud'itions fixees par cette lmre. 

Je sams cette occasion, M'Onsieur l' Am
bassadeur, p'Our vous -r,en'Ouvder l'expl'lession de 
ma 'tres haute consideration. 

Otto Eiselsberg 

ist abhärugig von der Aufnahme der übenge
nannten Bestimmungen in den Vertrag. 

Di.e Regierung Ider Französrsmen Republik 
würde es daher begrüßen, namens der österrei
chisch-en Re~ie1'lUng die Zuslichel'lUlng '2m erhalten, 
daß diese kleine gesetzLiche 'Oder ver'Ordnungs
rp.äßige Initiative zu ergreifen beabsimtigt, die 
rue COGEMA daran hindern würde, von dem 
:&emlt Gebrauch-zu machen; ,düe ,r:a<dioaktiven 
Abfälle an die GKT zu liefern, und daß die 
östetreichische Regierung' sim im Rahmen der 
diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen ver
pflimtet, die Awsübung· di.eses ltechtes zu er
l<eichtern. 

Die französische Regiel1Ung bestätigt außer
dem, daß mit der Wiederaufarbeitung zur ge
gebenen Zeit er~t dann' begonnen wird, wenn 
die praktischen Bedingungen und Vereinbarun
gen im Zusammenhang mi,t der Rücknahme der 
Abfälle von beiden Teilen als zufriedenstellend 
angesehen werden . 

S'Ollten die vors1lehenden Bestimmungen die 
Zustimmung der österreich ischen Regierung fin
den, beehre ich mich vorzuschlagen, daß -dieses 
Schreiben und das Antwortschr-eiben Eurer Ex
cellenz ein Abkommen zwi~chen unser,en bei den 
Regierun~en ,darstellen. Heide :&egierungen wer
den einander ,den Abschluß <der für ,das Ink'l"aft- . 
tc-eten dieses N'OtenwechseLs vorgesehenen ver
fassungsmäßigen V'Oraussetzungen mitteiIcm. 
Dieser Notenwechsel wird am 20. Tag nach dem 
Datum der letzten dieser Notifikationen in Kraft 
treten." 

Ich beehre mich, Eurer Excellenz hiezu mitzu
teilen, Idaß d~e vorstehenden iBestimmungen Idie 
Zustimmung der österreichischen RegiiCrung fin
den. Das Schr,elben, welches Sie mir übersandt 
haben, und d~eses Antw'Ortschreiben bilden ein 
Abkommen zwischen unseren beiden Regierun
gen, welches g,emäß den .in diesem Schreiben fiCst
gelegten Bedingungen in Kraft treten wird. 

Ich benütze di'ese Gelegenheit, Herr Bot-' 
schafter, Ihnen die Versicher-ung meiner ausge
zeichneten Hochachtung zu erneuern. 

Otto Eiselsberg 

A Son ExcellenceMonsieur lean-Marie Sou t 0 u, An Seine Excellenz Herrn lean-Marie Sou t 0 u, 
Ambassadeur de France; Französischer Botschafter 
Secretaire general du Ministere des Affaires Etrangeres Generalsekretär des Ministe~iums für Auswärtige An

gelegenheiten 
Paris Paris 
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Erläuterungen 

I. Der gegen9tändliche Notenwed1Sel hat ge
setzesergänzenden Charakter und bedarf daher 
der Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Art. 50 B-VG. Er hat keinen politisch·en Inhalt 
und keine seiner Bestimmungen sind verfassungs
ändernd. Eine Beschlußfa~sung nach Art. 50 
Abs. 2 B-VG ,i:st nicht notwend.ig, weil die erfor
derlichen Maßnahmen bereits auf Grund des 
Notenwechsels gesetzt werden können. 

11. Das Kernkraftwerk Tullnerfeld ist ein 
Leichtwasserreaktor vom Typ des Siedewasser
reaktors. Zum Bet6eb sind aLs Br·ennstoff 
484 Brennelemente erforderlich. Aus reaktor
physikalischen Gründen müs~en jährlich rund ein 
Viertel der Brennelemente gegen neue ausge
wechselt werden' (eine Entladung). Das Gewicht 
des in ieiner solchen EntlaJdemenge enthaltenen 
Urans beträgt knapp mehr als 20 Tonnen. Unbe
schadet der technischen MÖglichkeiten, diese ent
ladenen Brennelemente in externen Brennele
mentlagerbecken einer Dauerlagerung zuzufüh-' 
ren, besteht die Alternative der Wiederaufarbei
tung nach entsprechender ZWlischenlagerung. Eine 
Wieder3!ufarbeitung besteht dar~n, daß die 
Brennelemente mechanisch 'zerlegt und deren In
halt chemrsch in Uran, Plutonium und Spaltpro
dukte getrennt wil1d. Die Stoff.e Uran und Plu
tonium können ,einer neuerlichen Verwendung 
zugeführt Wlerden. Da eine Wiederaufarbeitungs
anlage erst bei einer Kapazität von 30 bis 
50 Kernkraftwerken als ständige "Kunden" w.irt
schaftlich arbeitet, scheidet eine österl"leichische 
Anlage dieser Al1t auch theoretisch und auch für 
die ferns~e Zukunft aus. 

III. Die Gemeinschahskernkraftwerk Tullner
feld Gesellschaft m. b. H. (GKT) und die fran
zösische Compagnie Gener.ale des Macieres Nucle
aires (COGEMA) haben am 31. März 1978 einen 
Wied>eraufarbeilmngsvertrag abg,eschlossen. Die 
COGEMA ist eine '1000/()ige Tochtergesellschaft 
der französischen Atombehörde (COMMISSA
RIAT A L'ENERGIE A TOMIQUE). 

1. Der Vertrag ,sieht vor, daß aUe biJs ein
schließlich zum Jahr 1989 entladenen B1'1enn
elemente zum Zweck der Wiederaufarbei
tun.g aus Österreich .abtransportiert werden. 

Nach einer Albkilingphase voneiJnem Jahr 
werden die Bl1ennelemente vom Wiederauf
arbei~er in ein Zwischenlager übernommen 
werden, und zWlar auch schon vor Be~riebsbe
ginn der Wliederaufarbertungsanlage. Zu 
diesem Zweck errichtet ,der Wiederaufar
beiter BrenIllelementlagerbecken. Die Wie
deraufarbeitung der angelieferten Brennele
mente ,el'folgt in chronologischer Reihen
folge der Anlieferung, wobei bei Termin
,{md Kapazitätsschwier.igkeiten ein früherer 
Zeitpunkt . ,des Vertragsabschlusses Priori
täten !Schafft. 

2. Das bei der Wiederaufarbeitung gewonnene 
Uran ,und Plutonium wird der GKT unter 
im Vertrag näher, ~estgelegten B.estimmun
gen 'wieder zur Verfügung gestellt (Punkt 7 
des Vertrages: "Uranium and Plutonium"). 
Dieser Punkt wird jedoch durch Punkt 21 
des Vertrages ("Safeguards, Physical Protec
tion and GOV1ernmental Undertakings") mit 
ennsprechenden Bedingungen V1erknüpft: 
SicherheitskontroUe, Sich.er:ung vor unbe
~ugten Dnitten rundander.e Anol1dnung.en von 
Regierungss~ellen. Er legt im wesentlichen 
~est, daß das unter den V'ertra:g fallende 
Kernmaterial den Sichel1heitskontrollen der 
IAEO oder der EURATOM sowie aUen an
deren Vorschriften ,einschließlich. jenen üb~r 
"ph)'l~ical protection" und über die "Wie
derausfuhr in Dr~ttländer" unterliegt und 
nur für friedliche Zwecke verwlendet wer
den darf. D.as ,der GKT zustehende Nuto
nium wird beim Wiederaufarbeiter oder iri 
einem internationaLen Lager gelagert. Die 
lJag,erungeJ:1folgt fÜll" 5 Jaihre oder his das 
PLutonium nachweislich, für di.e Erzeugung 
von Br.ennelementen benötigt wird. 

3. COGEMA hat sich vorbehalten, innerhalb 
von 25 Jahren ab dem Entstehen der ein
zelnen Abfallteilmengen von der GKT die 
Rück;nahme .des bei ,der W:ieder.aufa~heitung 

. anfallenden radioak!tiven AbfalLs verlangen 
z:u können (Punkt 9 .des Vertrages: "Option 
for return of r.esidues"). Jedoch kann diese 
Option nur ausgeübt werden, w.enn der Ab
fall in eine sichere transport- ·und lagerfä-
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hige Form ,gebracht werden kann, und zwar 
gemäß den Vorschriften, die von den zu
ständigen nationalen Behörden hiefür er
stellt sind. Ferner muß die beabsichtigte Aus
übung des Rechtes 5 Jahr,e vor der 'e!1stJen 
RückLieferung angekündigt werden. Die 
näheren Einzelheiten de~ Transportes sind 
.gesondel't zu v,errunbaren. 

Im AnschLuß dann bestimmt Punkt 10 des 
V'ertragetS ("Modlfioation") Wieitler, daß 
COGEMA nicht mit der Wliederaufarbeitung 
beginnt, bevor ihrer Meinung nach das oben 
dargestellte Erfordernis der Transpol't- und 
Lagerfähigkeit des AbfalLs geklärt ist. 
CO GEMA wird bis 1. Jälfner 1982 eine so
genannte "Spezifikation" bekanntgeben, die 
den technisch,en Nachweis der Transport
und Lagel1fähigkeitdes AbfalLs enthält. 
COGEMA und GKT reichen diese SpeZlifi
kation bei ihren zuständigen Behörden zur 
Genehmigung ein. Li'egt zwei Jahre nach der 
übermitdu:ng der Spezifikation (spätestens 
bis 1. Jänner 1984) diese Genehmigung nicht 
vor, hat GOGBMA ,das Recht, den V,er
trag abzuändern ("to modify"), und zwar 
dergestalt, daß COGEMA Br,ennelemente 
bis 31. Dezember 1990 übernimmt und diese 
bi.s längstens 31. De7Jember 1995 lagert. 

4. Punkt 23 ("Corudiliioruality") des Vertrages 
legt fe~t, daß jeder Partner vom Vertrag zu
rücktreten kann, wenn nicht innerhalb von 
120 Tagen ab Unterzeichnung ein Noten
wechsel zwischen der französischen und der 
österreichischen Regierung, :den Vertl1a.g be
treffend, 'Zustande kOmimlt. 

IV. Der mit Frankr,eich ausgehandelte Noten
wechsel betrifft folgende Punkte: 

1. Verbot von Kernexplosionen, "Physical pro
teetion" und Kontrolle der Weiterausfuhr 

Die beiden R'egierungen verpf1,ichten sich, 
auf das Kernmaterial 

a) ,die Bestimmungen über das VIerbot von 
Kernexplosionen des Appendix (§ 2) der 
Richtlinien für den Transfer von Kern
mater,ial (IAEO-Dokument INFCIRC/ 
254), 

Ib) die Bes,tlimmungen über die "phy,sical 
protection" des Appendix (§ 3) und des 
Annex B der Richdinlien für .den Tra'ns
fer V'on Kerrrmatel1iaJ (IAiEO-Dokument 
INFCIRC!254 ), 

<:) die B.estimmungen über die KontroHe 
der Weiterausfuhr des Appendix (§ 10) 
der Rich,tlinien für den Transf,er 
von Kernmat,erial (IAEO-Dokument 
INFCIRC/254) 

anzuwenden. 

Punkt 1 1st gesetzesergänzenden Inhalts und 
bedal1f der Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Art. 50 B-VG. 

Die bestehenden österr,eichischen gesetzIi
chen Bestimmungen 'l'eichen nicht aus, um 
diese Verpflichtungen wirksam garantieren 
zu können. Es wlerden aber schon seit eini
ger Zeit im Lichte der innernational.en Ent
wicklung auf dem Gebiete der "Nonproli
feration" die Anforderungen erweitert und 
u. a. auf die Sicherung des K,ernmaterials 
vor Zugriffen :unbefugter Dritter und die 
Forderung, daß der Empfänger bei einem 
Weitel'transport des Kernmaterials und 
sei:ner Folgegenerationen :dem neuen Emp
Jiä,nger Iden gJeichen Umfang der Bedin
gungen auferlegt, ausgedehnt. Ein Entwurf 
einer Novelle zum Sicherheitskontrollge
setz wird än Kürze der Behandlung durch 
,dlie gesetZ!gebenden Ol1gane zugeführt. 
Er,st bei ,einer Gesetzwerdung könnte die 
im Notlenwechsel übernommene Verpflich
tung der GKT auferlegt werden, ohne daß 
der Notenwechsel hiefür als gesetzliche 
Grundlage herangezogen werden müßte. 

2. Die Rücknahme von Plutonium nach der 
Wiederaufarbeitung 

Dies soU Punkt 2 des Notenwechsels hilden. 
U nbeschadet der ß.estimmung,en des V ertra
ges haben die nähel1en Umstände Ider Aus
Euhr von Pl<utlonium 'nach Ider Wli:eJderauf
al1beitung zur geg,ebenen Zeit Gegenstand 
eines Abkommens zw:ischen, den heiden Re
:gierung,en zu sein. 

Dies bedeutet letztbich, daß das Plutonium 
an die GKT nur dann ~bergeben wird, wenn 
iwischenden heiden Staaten ,eine .entspre
chende Ülbereinsümmung über die ausschließ-

'Lich friedLiche NutZ!ung, ISich'erheitsbestim
mungen und "physikal proteetion" hesteht. 

3. Radioaktiver Abfall 

Dies soll P'unkt 3 des Notenwechsels 'biLden. 
Demnach wÜl1de ,die französische Regierung 
die Zusich.erung erhallten, "daß die öster
reichische Regierung keine auf ,die Erla'Ssung 
von Ges·etzen und Verordnungen a!hzielende 
Lnitiativ,e zu ergreifen bea.bsidJ.t~gt, die die 
COGEMAdaran hindern würde, von ,dem 
Recht Gebrauch zu machen, die raldioaktiven 
AJbfäHe an die GKT zu 1iefern, und daß 
,die österreichisch,e Regli,erung sich im Rahmen 
der dieshezüglich'engesetzlichen .Bestimmun
gen verpflichtet, die Ausübung 'di'eses Rechts 
2m erleichtern." 

Auch dieser Punkt hat .einen Inhalt,der 
diie Genehm~'gung des Nationalrates :gemäß 
Art. 50 B-VG erfol1dert. Die franzooische Re-
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gi'erung wünscht die Zusicherung, daß die 
österreichische Regierung keine wie immer 
geartete Maßnalime (InillLauive) de:r Gesetz
gebung zu ,ergr.eifen bea!bsicht!igt ("n'entend 
prendreaucune initiative legisLauive"), die 
die CO GEMA an ,der Rücklieferung der 
radioaklliven AJbfälll<e hindern würde. Eine 
'solche V,erpflichoong - der Notenwechsel 
spricht von ,der östel1reichischen Regierung 
("Gouvlernement autl1ichien") 6chIechthin 
und nicht von ,der öSllerr,eichischen Bundes
regierung - würde ,die RiepUlbl~k Öster
reich 'alls Ganzes biniden, d. h. auch ,den 
Nationalrat. Dieser Wille der französischen 
V'ertrag~partei läßt sich nicht nur aus einer 
teleologischen Interpr.etation erschließen; er 
findet, Wlie ausgefühl"t, ,auch eine Stütze im 
Wortlaut ,des Vertrages. Der Begriff ;,öster
reichi'sche Regierung" bezeichnet daher im 
vorliegenden PalI den Bundespräsidenten, 
dessen Volilmacht für den Vertragsahschluß 
tJbenso ·erfol"derlich wäre wie die Genehmi
gung des NatiionalI1a'lles ,gemäß Art. 50 B-VG. 
Spätere andershutende Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates würden ein·en völkerrecht
lichen Urirechtstatbestand' verw~rkJichen, der 
die völk<errechtliche Vel"antwort<ilng ·der 
Republik Österreich implizieren würde. 

Zur Albgaheeiner solchen Erklärung besteht 
unter der Vo.rausset:rung kein Bedenken; 
'daß ·eine ,der Regie!1ungsvorlage 861 der 
Beilagen! zu den 'stenogl1aphischen Proto
kollen .des NR, XIV. GP ·entsprechende 
NOVlelle ~U1ffi Außenhandelsgesetz vom Na
tionalrat heschlossen wird. Der Grundge
danke der Novelle ist der, daß abgebrannte 
Brennelemente aus Ker:nkr·aftwerken in die 
Anlage 1 zum Außenhanddsgesetz 1968 
auf'genommen weIlden ,und damit der Ause 

f,uhrbeW'iJll~gungspfl.icht unteduegen. Den B,e
sllimmungert über die bei der Erteilung von 
Aus- und Einfuhrbewilligungen zu beach
tenden Krillerien wird ein Absatz angefügt, 

der hesa.gt, daß eme AusJuhrbewilligung 
für solche abgebrannte Brennelemente erst 
erteilt werden darf, wenn nachgewiesen 
worden ist, ,daß entweder alle für 'eine sach
gemäße LagerungVion raldioaktiven Abfäl
len im Inlandentsprecheu1!d den hiefür maß
geblich.en Rechtsvorschriften erforderlichen 
,BewiHigUingen erteilt worden sind oder eine 
~entsprechende Lagerung .im Ausland sicher
gestellt ist. Eine Bestimmung üher ,die 
Nichtanwendlbarke~tsämt1icher Bdreiungs
bestimmung~n. desAIUßenhandelsgesetz,es ge
wähnleisllet, daß. .di,e Ausfuhl'bewilligungs
pflicht auf jeden Fall zum· Tragen kommt. 
Es muß also in Idem Moment, in dem 
Brennelemente zur Wiederaufatbeitung 
über ·dlie Grenze gehen - und r,adioaktiver 
Abfall daher. aJufGrund des Vertrag,es unter 
Umstä11lden. zurückgenommen werden 
muß ..:...- sicheI1ges~el1t sein, daß mdiO'aktiiver 
Abfa11 im Inland sicher gelagert werden 
kann oder sofort ,ins Ausland geht. Unter 
diesen Umständen kann schon jetzt ,di-e er
fordJerliche Erkllilrung aibgegeben wer:den, 
da keine Gefahr besueht,daß faldioaktiver 
AbfaU ohne ,die .el'fol1de~lichen strengen 
Sicherheitslbestirrunurt~en gelagert werden 
muß. Von ,diesen Bestimmungen h1e~bt ,die 
atus aruderen Intentionen statuiel'te Ausfuhr
bewilLigung nach dem Sicherheitskontroll
gesetz, BGBl. Nr. 408/1972, unberührt. 

4. Mit ·der Wiederaufarheitung wir,d erst dann 
begonnen, wenn die praktischen Bedingun
gen ,ul1ld Ver.einbarungen im Zusammen
hang mit der Rücknahme der Abfälle von 
beiden Teilen als 'llUlfl1iedensteHend ange
sehen !weI1den. 

5. Der WOll'tlaut ,des im Punkt lides Noten
wechsels zltlel1tJen lAEO~Dokruments 
INFCIRC/254 sowie Ider Wordaut des darin 
zitierten lAEO-Dokuments INFCIRC/225 
ist aus der A11Ilaige ersichnlich. 
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Anlage zu den Erläuterungen 

(Arbeitsüberset7iUng) 

APPENDIX (zu IAEO-Dok: INFCIRC/254) 

RICHUINIEN FüR NUKLEARTRANSPORTE 

1. Die folgenden grundlegenden Prinzipien für Sicherheitskontrolle und Exportkontrollen . 
sollten für nukleare Transporte für friedliche Zwecke für jeden Nicht-Atomwaffenstaat 
angewendet wel'iden. In diesem Zusammenhang haben die Lieferanten eine Export-"Trigger
liste" aufgestellt und gemeinsame Kriterien für technische Transporte vereinbart. 

Verbot von Kernexplosionen 

2. Lieferanten sollten Transporte von in der "Triggerliste" bezeichneten Waren nur darin 
bewilligen, wenn durch formelle Zusicherungen seitens der Regierung der Empfänger 
Verwendungen ausdrücklich ausgeschlossen sind, welche zu irgendeiner Kernsprengver-
richtung führen könnten. . 

Sicherung 

3. a) Alle in der vereinbarten Warenliste bezeichneten Kernmaterialien und Kernanlagen 
sollten unter wirksame Sicherung gestellt werden, um die unbefugte Verwendung und 
Handhabung zu verhindern. Die Ebenen der in bezug auf die Type der Materialien, 
Ausrüstung und Anlagen sicherzustellenden Sicherung wurden von den Lieferanten 
unter Berücksichtigung internationaler Empfehlungen vereinbart. 

b) Die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen im Empfängerland liegt in der Ver
antwortlichkeit der Regierung dieses Landes. Um die zwischen den Lieferanten verein

. barten Prinzipien durchzuführen, sollten jedoch die Ebenen der Sicherung, auf welchen 
diese Maßnahmen zu basieren haben, Gegenstand eines Abkommens zwischen Lieferant 
und Empfänger sein. 

e) In jedem Fall sollten besondere Vorkehrungen für eine klare Definition der Verant
wortlichkeiten für den Transport von Waren der Triggerliste getroffen werden. 

Sicherheitskontrolle 

4.Lieferanten sollten Waren der "Triggerliste" nur dann liefern, wenn diese von IAEO
Sicherheitskontrollenmit Bestimmungen über Dauer und Umfang entsprechend den Richt

. linien von GOV/1621 abgedeckt sind. Ausnahmen sollten nur nach Beratungen mit den 
Partnern dieser Vereinbarung gemacht werden. 

5. Die Lieferanten' werden ihre gemeinsamen Sicherheitskontrollerfordernisse, wann immer, 
tunlich gemeinsam überdenken. I 

Sicherheitskontrollen, die durch den Transfer bestimmter Technologien ausgelöst werden 

6. a) Die Erfordernisse der Punkte 2, 3 und 4 oben sollten auch auf Anlagen zur Aufar
beitung, Anreicherung oder Schwerwassererzeugung oder ·auf größere wesentliche Kom
ponenten davon angewendet we1"den, die Tedmologien verwenden, welche vom Liefe
ranten direkt zur Verfügung gestellt oder aus gelieferten Anlagen abgeleitet wurden. 

b) Die Lieferung solcher Anlagen oder größerer wesentlicher Komponenten davon oder· 
entsprechender Technologien sollten die Auflage enthalten (1), daß IAEO-Sicherheits
kontrollen auf jede Anlage derselben' Type (d. h. wenn die Auslegung, die Bau- und 
Betriebsverfahren auf denselben oder gleichen physikalischen oder chemischen Verfahren 
beruhen, wie sie in der "Triggerliste" definiert sind), die während eines zu, verein
barenden Zeitraumes im Empfängerland errichtet werden, angewendet werden, und 
(2) daß zu allen Zeiten ein Sicherheitskontrollabkommen in Kraft sein sollte, das der 
IAEO ermöglicht, ihre Sicherheitskontrollen auf solche vom Empfänger oder vom 
Lieferanten in Beratungen mit dem Empfänger oezeichnete Anlagen, die transferierte 
Technologien verwen,den anzuwenden. 
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Besondere Kontrollen über "sensitive" Exporte 

7. Lieferanten sollten beim Transfer von "sensitiven" Anlagen, Technologien und waffenfähigen 
Materialien Zurückhaltung üben. Sofern Anreicherungs- und Aufarbeitungsanlagen, Aus
rüstungen oder Technologien ausgeführt werden, sollten die Lieferanten die Empfänger 
ermutigen, als eine Alternative zu staatlichen Anlagen die Einbeziehung der Lieferanten 
und/oder andere geeignete multinationale Beteiligungen in entsprechenden Anlagen anzu
nehmen. Die Lieferanten sollten auch internationale Unternehmungen (unter Einbeziehung 
der IAEO) fördern, die sich mit multinationalen regionalen Brennstoffkreislaufzentren 
befassen. 

Besondere Kontrollen für Exporte von Anreicherungsanlagen, Ausrüstungen und T ech
nologien 

8. Bei Ausfuhr einer Anreicherungsanlage oder Technologien ,dafür sollte der Empfängerstaat 
einverstanden ,sein, daß weder die ausgeführte Anlage, noch jede auf solchen Technologien 
beruhende Anlage zur Erzeugung von mehr als 20010 angereichertem Uran ohne die Zustim
mung des Lieferstaates ausgelegt oder betri~ben wird, wovon die IAEO verständigt werden 
sollte. 

Kontrollen über geliefertes oder gewonnenes waffenfähiges Material 

9. Um die Zwecke dieser Richtlinien zu fördern und weitere Möglichkeiten zu geben, die 
Risken der "Proliferation" zu vermindern, erkennen die Lieferanten die Notwendigkeit, 
in Abkommen über die Lieferung von Kernmaterialie~ oder Anlagen, welche waffenfähiges 
Material erzeugen, Bestimmungen aufzunehmen, die das beiderseitige Einverständnis 
zwischen Lieferanten und Empfänger über Vorkehrungen zur Aufarbeitung, Lagerung, Ver
änderung, Verwendung, Ausfuhr oder We~ter,ausfuhr jedes waffenfähigen betroffenen 
Materials vorsehen. Die Lieferanten sollten sich bemühen, solche Bestimmungen, wann 
immer geeignet und anwendbar, einzubezjehen~ 

Kontrollen über Weiterausfuhr 

10. a) Die Lieferanten sollten Waren der "Trigger-Liste" einschließlich der in Punkt 6 
definierten Technologie nur mit der Versicherung des Empfängers ausführen, daß 
im Falle 

1. der Weiterausfuhrsolcher Waren, oder, 

2. der Ausfuhr von Waren der "Trigger-Liste", welche aus den vom Lieferanten 
ursprünglich ausgeführten Anlagen bzw. mit Hilfe der vom Lieferanten ursprünglich 
ausgeführten Ausrüstung und Technologie gewonnen wurden, 

der Empfänger bei dieser Weiterausfuhr oder Ausfuhr dieselben Versicherungen wie 
jene abgegeben hat, welche vom Lieferanten bei der ursprünglichen Ausfuhr verlangt 
worden waren. 

b) Darüber hinaus sollte die Zustimmung des Lieferanten verlangt werden 
1. für jede Ausfuhr der in Punkt 6 beschriebenen Anlage, größeren wesentlichen Kom-

ponente oder Technologie bzw. ' 

2. für jede Ausfuhr von Anlagen oder größeren wesentlichen Komponenten, welche 
daraus gewonnen werden, bzw. 

3. für jede Weiterausfuhr von Schwerwasser oder waffenfähigem Matenal. 

UNTERSTüTZENDE MASSNAHMEN 

Sicherung 

11. Die Lieferanten sollten ,die internationale Zusammenarbeit' über den Austausch von Infor
mationen für die Sicherung, den Schutz von Kernmaterial im Transport und die Wiederauf
findung von gestohlenen Kernmaterialien und Ausrüstungen fördern. 

Unterstützung für wirksame IAEO-Sicherheitskontrollen 

12.Die Lieferanten sollten besondere Anstrengungen zur Unterstützung der wirksamen 
Durchführung von IAEO~Sicherheitskontrollen unternehmen. Die Lieferanten sollten 
auch die Anstrengungen der IAEO unterstützen, ihren Mitgliedsländern bei der Ver-
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besserung ihrer nationalen Systeme der Erfassung und Kontrolle von Kernmaterial behilf
lich zu sein, um die technische Wirksamkeit von Sicherheitskontrollen zu erhöhen. 
Ahnlich sollten sie auch jede Anstrengung unternehmen, die IAEO bei der weiteren 
Erhöhung der Angemessenheit der Sicherheitskontrollen im Lichte der technischen Ent
wicklungen und. der rasch steigenden Zahl von K~rnanlagen zu unterstützen, und ent
sprechende . Initiativen mit· dem. Ziele der Verbesserung der Wirksamkeit von IAEO
Sicherheitskontrollen zu fÖl'dern. 

Sensitive Auslegungsmerkmale von Anlagen 

13. Die Lieferanten sollten die Planer und Ausführenden senSitiver Ausrüstung ermutigen, 
diese so zu bauen, daß die Anwendung von Sicherheitskontrollen erleichtert wird. 

Beratungen 

14. a) Die Lieferanten sollten Kontakte aufrecht erhalten und durch übliche Kanäle Ange
legenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Richtlinien beraten. 

1?) Die Lieferanten sollten, soweit es tunlich' erscheint, mit anderen von besonderen 
sensitiven Fällen betroffenen Regierungen Beratungen führen, um sicherzustellen, daß 
nicht irgend dne Ausfuhr zu den Risken von Konflikt und Instabilität beiträgt. 

c) Im Falle, daß ein· oder mehrere Lieferanten vermeinen, eine Verletzung von aus diesen 
Richtlinien sich ergebenden Vereinbarungen zwis~en Lieferanten und Empfängern 
habe stattgefunden - besonders im Falle einer Explosion einer Kernvorrichtung oder 
der rechtswidrigen Beendigung oder Verletzung von IAEO-Sicherheitskontrollen durch 
einen Empfänger - sollten die Lieferanten sofort durch diplomatische Kanäle Bera
tungen aufnehmen, um das Vorhandensein und das Ausmaß der angeblichen Verletzung 
festzustellen und zu bestimmen. 
Bis zum Vorliegen eines ersten Ergebnisses dieser Beratungen werden die Lieferanten 
in keiner Weise sich so verhalten, ,daß damit einer Maßnahme; die andere Lieferanten 
in bezug auf ihre laufenden Kontakte mit diesem Empfänger setzen, abgetan wird. 

Auf Grund der Befunde solcher Beratungen sollten die Lieferanten unter Berücksichti- , 
gung von 4rt. XII des IAEO-Statuts eine geeignete Reaktion und ein mögliches Vor
gehen vereinbaren, welche die Beendigung nuklearer Ausfuhren an diesen Empfänger 
einschließen könnte. 

15. Bei der Betrachtung von Ausfuhren sollte jeder Lieferant bezüglich aller Umstände in jedem 
Fall Vorsicht üben, einschließlich jedes Risikos, daß Ausfuhren von nicht durch Punkt 6 
erfaßter Technologie oder nachfo~gende Weiterausfuhren zu nicht der Sicherheitskon-
trolle unterliegenden Kernmaterialien führen könnten. ' 

16. Jede Knderung dieser Richtlinien einschließlich jeder, welche sich aus neuen über
legungen entsprechend Punkt 5 ergibt, bedarf der einhelligen Zustimmung. 
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INFCIRC!254 

ANNEXB 

KRITERIEN FÜR DIE EBENEN DER SICHERUNG 

1. Der Zweck der Sicherung von Kernmaterialien hesteht darin, die unbefugte Verwendung 
und Handhabung ,dieser Materialien zu verhindern. Punkt 3 a) des Richtlinien-Dokumentes 
verlangt eine Vereinbarung zwischen den Lieferanten über die Ebenen des in bezug auf 
die Art von Kernmaterialien sowie die diese Materialien beinhaltenden Ausrüstungen und 
Anlagen sicherzustellenden Schutzes, wobei ,internationale Empfehlungen berücksichtigt 
werden sollten. 

2. Punkt 3 b) des Richtlinien-Dokumentes stellt fest, daß die Durchführung der' Sicherungs
maßnahmen im Empfängerland in ,der Verantwortung dieses Landes liegt. Nichtsdesto
weniger sollten die Ebenen ,der Sicherung, auf welchen diese Maßn:ahmen zu beruhen haben, 
Gegenstand eines Abkommens zwischen Lieferanten und Empfänger sein. In diesem Rahmen 
sollten diese Erfordernisse auf alle Staaten angewendet werden. 

3. Das Dokument der Internationalen Atomenergie-Organisation, INFCIRC/22S, mit 'dem 
Titel "Die Sicherung von Kernmaterial" und ähnliche Dokumente, welche von Zeit .zu Zeit 
von internationalen Expertengruppen erstellt und zur Berücksichtigung von Xnderungen 
des Standes der Technik und des Wissens im Bereich der Sicherung von Kernmaterial ent
sprechend angepaßt we1"den, sind eine nützliche Anleitungsgrundlage für Empfängerstaaten, 
die ein System von Sicherungsmaßnahmen und -verfahren entwerfen. 

4. Die Kategorisierung von Kernmaterial, wie sie aus der beigeschlossenen Tabelle ersichtlich 
ist oder von Zeit zu Zeit durch wechselseitige Vereinbarung der Lieferanten angepaßt 
werden mag, soll als vereinbarte Grundlage für die Bestimmung besonderer Ebenen der 
Sicherung, bezogen auf die Art von Kernmaterial sowie die diese Materialien enthaltenden 
Ausrüstungen und Anlagen, gemäß den Punkten 3 a) und 3 b) ,des Richtlinien-Dokumentes 
dienen. 

5. Die vereinbarten Ebenen der Sicherung, wie sie von den zuständigen staatlichen Behörden 
bei Verwendung, Lagerung und Transport der in der beigeschlossenen Tabelle angeführten 
Materialien sicherzustellen sind, sollen mindestens folgende Sicherungsmerkmale enthalten: 

KATEGORIE III 

Verwendung und Lagerung in einem Bereich, zu welchem der Zugang kontrolliert ist. 
Transport unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen einschließlich vorhergehender Absprachen 
zwischen Versender, Empfänger und Transporteur, und im Falle internationaler Transporte 
vorhergehende Vereinbarungen zwischen den der jeweiligen Rechtssprechung und Verord
nung der Liefer- und Empfängerstaaten entsprechenden Stellen zur Bezeichnung von Zeit, 
Ort und Verfahren für den übergang der Verantwortung für den Transport. 

KATEGORIE II 

Verwendung und Lagerung in einem geschützten Bereich, zu welchem der Zugang kontrol
liert ist, d. i. ein Bereich unter ständiger überwachung durch Wachpersonal oder elek
tronische Geräte, der durch eine physische Barriere mit begrenzter Anzahl entsprechend 
kontrollierter Zugänge umgeben ist, oder jeder Bereich mit einer gleichwertigen Sicherungs
ebene. 

Transport unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen einschließlich vorhergehender Absprachen 
zwischen Versender, Empfänger und Transporteur, und im Falle internationaler Transporte 
vorhergehende Vereinbarungen zwischen den der jeweiligen Rechtssprechung und Verord
nung der Liefer- und Empfängerstaaten entsprechenden Stellen zur Bezeichnung von Zeit, 
Ort und Verfahren für den übergang der Verantwortung für den Transport. 

KATEGORIE I 

Materialien in dieser Kategorie sollen mit hochverläßlichen Systemen gegen unbefugte 
Verwendung wie folgt geschützt werden: 
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12 895 der Beilagen 

Verwendung und Lagerung innerhalb eines hoch~geschützten Bereiches, d. i. ein geschützter. 
Bereich, wie für Kategorie 11 oben definiert, zu welchem zusätzl~chder Zugang auf Per
sonen beschränkt ist, deren Vertrauens'\fürdigkeit festgestellt worden war, und welcher von 
Wachpersonal überwacht wird, das in enger Nachrichtenverbindung mit entsprechenden 
Bereitschaftskräften steht. In diesem Zusammenhang ergriffene Maßnahmen sollten die 
Aufdeckung und Verhinderung jedes gewalttätigen Angriffes, unbefugten Zugangs oder' 
unbefugter .Entfernung von Material zum Ziel haben. . -

Transport unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen, wie oben für Transport von Materialien 
der Kategorien II und III beschrieben, und zusätzlich unter ständiger überwachung durch 
Begleitpersonal und unter Bedingungen, die eine enge Nachrichtenverbindung mit ent
sprechenden Bereitschaftskräften gewährleisten. 

6. Die Lieferanten sollten von den Empfängern die Bezeichnung jener Agenturen oder Behör
<len verlangen, die verantwortlich sind sicherzustellen, daß die Sicherungsebenen hinreichend 
eingehalten werden, und die für die interne Koordination von Gegenmaßnahmen bzw. 
Wiederauffindungsmaßnahmen zuständig sind, falls geschützte Materialien unbefugt ver
wendet oder gehandhabt werden. Die Lieferanten und Empfänger sollten auch Kontakt
stellen in ihren staatlichen Behörden bestimmen, die in Angelegenheiten von Transporten 
außer Landes und anderen Fragen- wechselseitigen Interesses zusammenarbeiten. 

/-
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INFCIRC!254 

TABELLE: KATEGORISIERUNG VON KERNMATERIAL 

Material 

1. Plutonium 1) 

2. Uran-235 

3. Uran-233 

4. bestrahl~er Brennstoff 

Forun 

unbestrahlt 2) 

unibestrah~t 2) 

ZU 20% (U-235) oder mehr 
angereichertes Ur,an 

zu 10% (U-235) ta!ber weniger 
als 20% angereichertes Uran 

höher ,als Natur-Uran alber weni
ger als 10% (U-235) angereicher
tes Uran' 

unbestrah~t 2) 

1) Wie in der "TrJggerliste" angeführt. 

I 

2 ,kJg oder mehr 

5 kg oder mehr 

2 kg oder mehr 

K ,a,t ego r i ,e 

11 III 

weniger als 2 kg aber mehr ·aJs500 g 500 g oder weniger 3) 

weniger als 5 kg alb er mehr als 1 kg 1 kg oder 'weniger 3) 

10 kg oder mehr weniger als 10 kg S) 

10 kg oder mehr 

weniger al~ 2 kg ,albel' mehr als 500 g 500 'g oder weniger 

abg'ereicher,tes oder Natur-Uran, 
Thordum oder niederangercicherter 
Brennstoff mit ,einem Gehalt an 
spaltba.rem Materia.l, von weru'ger als 
10% 

2) Material, das nicht in einem Reaktor bestrahlt wird, oder Material, das in einem Reaktor bestrahlt wird, aber mit einem Strahlenpegel gleich oder geringer als 100 rad/h, 
ubabgeschirmt in 1 m Entfernung. 

3) Eine kleinere als radiologisch bedeutende Menge sollte ausgenommen werden. 
4) Natur-Uran, abgereichertes Uran, Thorium und Mengen von zu weniger als 10% angereichertem Uran, die nicht in die Kategorie III fallen, sollten mit der, Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns geschützt werden. 
6) Obwohl diese Sicherungsebene empfohlen wird, steht es den Staaten frei, nach Beurteilung besonderer Umstände eine andere Sicherungskategorie festzusetzen. 
6) Anderer Brennstoff, der auf Grund seines ursprünglichen Gehaltes an spaltbarem Material vor der Bestrahlung in Kategorie I oder II eingeordnet wurde, kann um eine 

Kategorie-Ebene herabgesetzt werden, wenn der Strahlenpegel vom Brennstoff 100 rad/h unabgeschirmt in 1 m Entfernung übersteigt. 
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